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Zwei neue Kostenarten für die Berechnung von 
Strom- und Wasserverbrauch im KGV- Programm 

In den ländlichen Gegenden haben die Vereine teilweise einen relativ hohen Leerstand an Parzel-
len. Diese Parzellen müssen innerhalb der Gemeinschaftsarbeit gepflegt werden. Je nach den örtli-
chen Verhältnissen fällt dabei Strom- und Wasserverbrauch an, der aus den Anschlüssen der 
freien Parzellen entnommen wird. Ist die Verbrauchsmenge gering, wird diese bei der Strom- und 
Wasserabrechnung meist vernachlässigt. Ob das gerechtfertigt ist, muss im Einzelfall geprüft wer-
den. Dazu muss man den internen Algorithmus des KGV-Programmes für die Strom- und Was-
serabrechnung kennen. Hierzu folgende Informationen: 

1. Strom- und Wassergeld Fixkosten (ID_KA=8200 und ID_KA=9200) werden nur für belegte 
Parzellen mit Strom- und/oder Wasseranschluss berechnet. Die Berechnung erfolgt nur 
einmal im Jahr. Die kaum zur Anwendung kommenden Kostenarten ID_KA=8000 und ID_KA=9000 für pau-
schales Strom – bzw. Wassergeld sowie die Kostenarten ID_KA=8520 und ID-KA=9520 für den pauschalen 
Schwundanteil werden ebenfalls so berechnet. 

2. Für die Abrechnung des Verbrauches und des Schwundes werden alle Zähler, d. h. aktive 
und nicht aktive Zähler, berücksichtigt. Der Unterschied zwischen aktiv und nicht aktiv be-
steht darin, dass nur die aktiven Zähler auf den Zählerableselisten ausgegeben werden.  

3. In den Zählerableselisten werden auch die in den freien Parzellen vorhandenen aktiven 
Zählern aufgeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob bei den Parzellen der Haken für Strom- 
und/oder Wasseranschluss gesetzt wurde. Diese Zähler sollten unbedingt abgelesen wer-
den. 

4. Der Verbrauch wird nur für jede belegte Parzelle, bei der der Haken für Strom bzw. Wasser 
gesetzt wurde, berechnet. Für die Berechnung werden in alten Programmversionen unab-
hängig vom eingestellten Abrechnungszeitraum alle offenen Zählerablesungen herangezo-
gen. Ab der KGV-Version 2.4.6 werden nur noch die offenen Zählerablesungen berücksich-
tig, die im Abrechnungszeitraum liegen. Das macht Sinn, da Verbräuche aus vorangegangenen Ab-
rechnungszeiträumen in der Regel mit einem anderen Einzelpreis zu berechnen sind. 

5. Der Schwund wird nur für jede belegte Parzelle, bei der der Haken für Strom bzw. Wasser 
gesetzt wurde, berechnet. Für die Berechnung des Schwundes wird der erfasste Gesamt-
verbrauch in allen Parzellen (d. h. physische und virtuelle Parzellen; unabhängig davon, 
ob diese frei oder belegt sind) innerhalb des eingestellten Abrechnungszeitraumes heran-
gezogen.  
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Daraus ergibt sich folgendes: 

Werden die Zähler in den freien Parzellen nicht abgelesen, wird deren nicht erfasster Verbrauch 
automatisch dem Schwund zugeordnet. Damit ist der Schwund nicht mehr geeignet für die Erken-
nung eventuell technischer Mängel der Versorgungsanlage. Die Kosten für diesen Verbrauch wer-
den je nach gewählter Berechnungsart für den Schwund ungleich auf die Mitglieder verteilt. 

Werden die Zähler in den freien Parzellen abgelesen, wird deren erfasster Verbrauch nicht dem 
Schwund zugeordnet. Der Verbrauch konnte bisher nicht abgerechnet werden. Die Zählerablesun-
gen blieben offen. Es entstand eine Finanzlücke zwischen Ausgabe und Einnahme für Strom bzw. 
Wasser. Diese Finanzlücke musste letztendlich durch den Beitrag gedeckt werden.  

Bei kleineren Vereinen mit 2 bis 3 freien Parzellen wird das keine Rolle spielen. Es gibt aber auch 
Vereine, die 40 und mehr freie Parzellen haben. Hier lohnte es sich, einen Weg für die Abrech-
nung des Verbrauches in den freien Parzellen zu finden. 

Im KGV- Programm wurden deshalb vom Entwickler zwei neue Kostenarten und eine neuer Mit-
gliederstatus bei den Stammdaten generiert: 
 ID_KA=8320 Stromgeld Verbrauch freie Parz. 
 ID_KA=9320 Wassergeld Verbrauch freie Parz. 
 Mitgliederstatus = V Verein als virtuelles Mitglied 

Die beiden Kostenarten und der Status V werden bei der Installation des Programms bzw. beim 
Update automatisch angelegt. Die Kostenarten müssen vor Ihrer Anwendung noch aktiviert wer-
den. 

Ihre Wirkungsweise ist ähnlich dem Prinzip der Kostenarten ID_KA=8300 und ID_KA=9300 
(Strom- bzw. Wassergeld Verbrauch). 
Die Einzelbeträge sind anlog zu den Einzelbeträgen von ID_KA=8300 und ID_KA=9300 zu wählen. 

Wesentliche Unterschiede zu ID_KA=8300 und ID_KA9300 ergeben sich bei der Abrechnung: 
 Die neuen Kostenarten benötigen zur Berechnung der Medienverbräuche in den freien 

Parzellen ein (aber nur ein) Mitglied mit Status V. Dazu sollte der Verein als Mitglied an-
gelegt werden. Existiert der Verein als Mitglied bereits mit Status G, kann der Status auf V 
geändert werden. Die mehrfache Zuweisung des Status V wird vom Programm unterbun-
den! 

 Die neuen Kostenarten sind dem speziellen Mitglied, dass den Status V besitzt, zuzuwei-
sen. Eine versehentliche Zuweisung an andere Mitglieder verursacht keinen Fehler. Bei 
denen erfolgt keine Berechnung. 

 Bei der Berechnung der neuen Kostenarten werden nun bei dem speziellen Mitglied die 
Sollstellungen für alle offenen Verbräuche innerhalb des Abrechnungszeitraumes in allen 
freien Parzellen erstellt. Dem Mitglied mit Status V werden für die freien Parzellen keine Anteile 
für Fix--kosten und Schwund berechnet. 
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 Mit der Übernahme dieser Sollstellungen in eine Rechnung (Entwurf) werden die offenen 
Zählerablesungen in den freien Parzellen durch Eintragen der Rechnungsnummer als ab-
gerechnet markiert. 

 
Mit Erstellung dieses Rechnungsentwurfes ist die Abrechnung der Verbräuche in den freien Par-
zellen aus Sicht der Stammdaten abgeschlossen.  

Nun kommt der Schatzmeister des Vereins ins Spiel. Er hat eine Rechnung (Entwurf), die der Ver-
ein an den Verein bezahlen soll.  
 

 

 
Ein unlösbares Problem? Nein, es gibt zwei Wege. Die erste Variante wäre die Stornierung der 
Rechnung. Damit würde nichts gebucht. Die eingangs beschriebene Finanzlücke zwischen Aus-
gabe und Einnahme für Strom bzw. Wasser besteht weiterhin. Die zweite, elegantere Variante 
wäre die Umbuchung der Kosten. 

Der Verbrauch von Strom und Wasser in den freien Parzellen ist doch ursächliche durch die Pflege 
und Instandhaltung der Parzellen entstanden. Deshalb ist es legitim, diese Kosten dem Konto 
2850 „Werterhaltung, Reparatur Gartenanlage“ oder einem ähnlichen Konto im ideellen Bereich 
zuzuordnen. Die Umbuchung auf das gewählte Konto erfolgt, in dem der betreffende Rechnungs-
entwurf um eine Rechnungsposition ergänzt wird. Dazu wird in der Rechnung (Entwurf!) über den 
Plus-Button eine neue Position erzeugt. 
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Mit dieser Rechnungsposition wird der ursprüngliche Rechnungsbetrag als negativer Wert dem 
gewähltem Ausgabekonto als Umbuchungsposition zugeordnet. Damit entsteht eine Null-Rech-
nung. Der negative Betrag kann auch auf mehrere Ausgabekonten gesplittet werden. 

Die Umbuchung wird im Buchungsjournal erst mit der Buchung der Null-Rechnung wirksam. Die 
Buchung erfolgt über den Zahlungseingang bei der Rechnung. Die Frage „Kein offener Betrag. Trotz-

dem zu Buchungszwecken öffnen?“ mit „Ja“ beantworten.  
Der Betrag 0,00 € ist vorgegeben. Als Geldkonto ist das Konto 
1400 zu wählen. In diesem Konto werden standardmäßig alle 
Umbuchungen erfasst. Die gedruckte Rechnung ist mit der Be-
legnummer als Umbuchungsbeleg aufzubewahren. 

Mit der Buchung dieser Null-Rechnung wird eine Fi-
nanzlücke zwischen Ausgabe und Einnahme für Strom 

bzw. Wasser vermieden und die Kosten folgerichtig den Ausgaben im ideellen Bereich zugeordnet. 
Jetzt wäre nur zu entscheiden, ob diese Kosten durch den Beitrag gedeckt werden oder ob sie auf 
alle Mitglieder gleichmäßig umgelegt werden müssen. Damit wäre das Problem auch aus der Sicht 
der Buchhaltung gelöst. 

Hans-Joachim Kranz 
Mitglied der AG „Neue Medien“ 
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